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Steuertipp 7/2013 

 

Elektronisches Fahrtenbuch – OFD Rheinland 18.02.2013 
„Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn sich daraus dieselben Er-
kenntnisse wie aus einem manuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Beim Aus-
drucken von elektronischen Aufzeichnungen müssen nachträgliche Veränderungen der 
aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlossen, zumindest aber dokumentiert 
werden (…).”  
 
BFH-Urteils vom 16.11.2005, BStBl 2006 II S. 410:  
„Eine mit Hilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei genügt den Anforderungen 
an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nur dann, wenn nachträgliche Veränderungen an 
den zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten nach der Funktionsweise des 
verwendeten Programms technisch ausgeschlossen sind oder in ihrer Reichweite in der 
Datei selbst dokumentiert und offen gelegt werden.”  
 
Die eindeutige Kennzeichnung einer geänderten Eingabe sowohl in der Anzeige des 
elektronischen Fahrtenbuchs am Bildschirm als auch in seinem Ausdruck ist unver-
zichtbare Voraussetzung für die Anerkennung eines elektronischen Fahrtenbuchs. Nur 
wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist eine hinreichende Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit gegeben. Es muss darüber hinaus auch sichergestellt sein, 
dass die Daten des elektronischen Fahrtenbuchs bis zum Ablauf der Aufbewahrungs-
frist für ein Fahrtenbuch unveränderlich aufbewahrt und (ggf. wieder unverändert) les-
bar gemacht werden können. Bei eventuellen Änderungen müssen die Änderungshisto-
rie mit Änderungsdatum/-daten und (jeweils) ursprünglichem Inhalt ersichtlich sein. 
Auch die Änderungshistorie darf nicht nachträglich veränderbar sein.  
 
Bestehen außersteuerliche oder steuerliche Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflich-
ten und sind die aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Unterlagen mit Hilfe 
eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden (z. B. elektronisches Fahrtenbuch), 
so hat die Finanzverwaltung ein Datenzugriffsrecht auf diese digitalen Unterlagen (§ 
147 Abs. 6 AO). Besteht ein Datenzugriffsrecht auf ein elektronisches Fahrtenbuch, 
muss auch die maschinelle Auswertbarkeit der Fahrtenbuchdaten nach § 147 Abs. 2 
AO gewährleistet sein.  
 
Zu der Frage, ob ein elektronisches Fahrtenbuch, in dem alle Fahrten automatisch bei 
Beendigung jeder Fahrt mit Datum, Kilometerstand und Fahrtziel erfasst werden, zeit-
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nah geführt ist, wenn der Fahrer den Fahrtanlass erst nachträglich in einem Webportal 
einträgt, ist dem Anbieter eines elektronischen Fahrtenbuchprogramms auf dessen An-
fragen vom BMF mit Schreiben vom 27.10. und 07.12.2011 mitgeteilt worden:  
„Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder betrachten bei einem 
elektronischen Fahrtenbuch die nachträgliche Eintragung des Fahrtzwecks in 
einem Webportal als zulässig. Dabei müssen die Person und der Zeitpunkt der 
nachträglichen Eintragung im Webportal dokumentiert sein. Es bestehen keine 
Bedenken, ein elektronisches Fahrtenbuch, in dem alle Fahrten automatisch bei 
Beendigung jeder Fahrt mit Datum, Kilometerstand und Fahrtziel erfasst wer-
den, jedenfalls dann als zeitnah geführt anzusehen, wenn der Fahrer den dienstli-
chen Fahrtanlass innerhalb eines Zeitraums von bis zu sieben Kalendertagen 
nach Abschluss der jeweiligen Fahrt in einem Webportal einträgt und die übri-
gen Fahrten dem privaten Bereich zugeordnet werden.”  
 
Nach R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 4 LStR genügen für Privatfahrten jeweils Kilometeran-
gaben. Die Angabe des Datums ist also bei Privatfahrten – im Gegensatz zu berufli-
chen Fahrten – nicht vorgesehen. Da die beruflich und privat zurückgelegten Fahrt-
strecken gesondert und laufend im Fahrtenbuch nachzuweisen sind (Hinweis auf R 8.1 
Abs. 9 Nr. 2 Satz 2 LStR), ergeben sich die Daten der Privatfahrten (zumindest der 
Zeitraum) regelmäßig aus dem Zusammenhang der Eintragungen. Nur wenn die privat 
zurückgelegten Fahrtstrecken im fortlaufenden Zusammenhang der durchgeführten 
Fahrten im Fahrtenbuch nachgewiesen werden, können die Anforderungen an ein ord-
nungsgemäßes elektronisches Fahrtenbuch erfüllt werden. Das gilt auch z. B. für das 
Ausschalten des GPS-Moduls des Bordcomputers.  
 
Bei einem elektronischen Fahrtenbuch ist die GPS-Ermittlung der Fahrtstrecken 
und die dadurch entstehende Abweichung vom Tachostand des Fahrzeugs grund-
sätzlich unbedenklich. Allerdings sollte der tatsächliche Tachostand im Halb-
jahres- oder Jahresabstand dokumentiert werden.  
 
Selbst wenn die technischen Voraussetzungen für die Führung eines ordnungsgemäßen 
elektronischen Fahrtenbuchs erfüllt werden, setzt die Anerkennung eines elektroni-
schen Fahrtenbuchs als ordnungsgemäß auch voraus, dass die Hard- und Software 
ordnungsgemäß bedient werden und das Fahrtenbuch hinterher alle von der BFH-
Rechtsprechung und der Finanzverwaltung – insbesondere in R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 LStR 
– geforderten Angaben enthält. 
 
 
 
 
 


